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Regeste

Art. 8 Abs. 3 lit. b IVG, aArt. 17 Abs. 1 IVG, Art. 53 Abs. 2 ATSG. Wurde eine
Umschulung in einen Beruf mit eidgenössischem Fachausweis formell rechtskräftig
bewilligt, so kann die IV-Stelle die Umschulung nicht bereits vor Erlangen des Abschlusses
als abgeschlossen erklären, wenn die versicherte Person zur Prüfung aus Gründen, die sie
nicht vorhersehen musste, noch nicht zugelassen wird. Über die Rentenfrage kann gemäss
dem Grundsatz "Eingliederung vor Rente" erst nach Abschluss der Eingliederung
entschieden werden (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 29.
Januar 2008, IV 2007/142 und IV 2007/259).

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerdegegnerin beantragt in der Beschwerdeantwort vom 28. August 2007
betreffend Rente die Vereinigung mit dem Verfahren IV 2007/142 betreffend berufliche
Massnahmen. In beiden Verfahren stehen sich dieselben Parteien gegenüber. Dem
Grundsatz "Eingliederung vor Rente" folgend ist in einem ersten Schritt über die berufliche
Eingliederung der Beschwerdeführerin zu entscheiden. Von diesem Entscheid abhängig ist
die Frage, ob über die Rentenberechtigung der Beschwerdeführerin bereits entschieden
werden kann. Da die Streitgegenstände der Verfahren IV 2007/142 und IV 2007/259 also
eng zusammenhängen, rechtfertigt es sich, die Verfahren zu vereinigen (nachfolgend
werden die IV-Akten aus dem Verfahren IV 2007/142 angegeben, soweit nicht anders
vermerkt) .

E. 2
Am 1. Januar 2008 sind mit der 5. IVG-Revision verschiedene Änderungen des
Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) in Kraft getreten. Weil in
zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der
Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 127 V 467
Erw. 1), und weil bei der Beurteilung ferner auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses der
streitigen Verfügungen eingetretenen Sachverhalt abzustellen ist (BGE 121 V 366 Erw. 1b),
sind auf die angefochtene Verfügung die bis zum 31. De¬zember 2007 geltenden
materiellen Bestimmungen anzuwenden.

E. 3.1
Vorab ist der Anspruch der Beschwerdeführerin auf die Weiterführung der beruflichen
Massnahmen (Umschulung) zu prüfen. Nach Art. 8 Abs. 1 IVG in der bis 31. Dezember
2007 gültig gewesenen Fassung haben Invalide oder von einer Invalidität unmittelbar
bedrohte Versicherte Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit diese notwendig



und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu
betätigen, wieder herzustellen, zu erhalten oder zu verbessern. Dabei ist die gesamte noch
zu erwartende Arbeitsdauer zu berücksichtigen. In der Regel besteht nur ein Anspruch auf
die dem jeweiligen Eingliederungszweck angemessenen, notwendigen Massnahmen, nicht
aber auf die nach den gegebenen Umständen bestmöglichen Vorkehren (BGE 121 V 258;
BGE 124 V 108). Denn das Gesetz will die Eingliederung lediglich so weit sicherstellen, als
diese im Einzelfall notwendig, aber auch genügend ist (BGE 124 V 108; BGE 121 V 260
Erw. 2c; BGE 115 V 198 Erw. 4e/cc; ZAK 1992 S. 210 Erw. 3a). Immer muss zwischen
Kosten und Nutzen der Eingliederungsmassnahmen ein vernünftiges Verhältnis bestehen
(vgl. EVGE 1964 S. 239; BGE 97 V 162; ZAK 1970 S. 231). Die
Eingliederungsmassnahmen bestehen unter anderem in Massnahmen beruflicher Art
(Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, Umschulung und Arbeitsvermittlung;
Art. 8 Abs. 3 lit. b IVG). Gemäss aArt. 17 Abs. 1 IVG besteht ein Anspruch auf eine
Umschulung in eine neue Erwerbstätigkeit, wenn die Umschulung invaliditätsbedingt
notwendig ist und dadurch die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten oder wesentlich
verbessert werden kann. Nach Art. 6 Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung
(IVV; SR 831.201) gelten als Umschulung unter anderem Ausbildungsmassnahmen, die
Versicherte nach Abschluss einer erstmaligen beruflichen Ausbildung wegen ihrer
Invalidität zur Erhaltung oder Verbesserung der Erwerbsfähigkeit benötigen. Eine
Invalidität im Sinne des aArt. 17 Abs. 1 IVG liegt vor, wenn eine versicherte Person in der
bisher ausgeübten Arbeit oder in den ihr ohne zusätzliche berufliche Ausbildung offen
stehenden, zumutbaren Erwerbstätigkeiten eine Erwerbseinbusse von mindestens 20%
erleidet (vgl. MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zürich
1997, S. 124 f.).

E. 3.2
Vorliegend wurde die Beschwerdeführerin bei Zusprache des ersten Semesters der
Umschulung zur Technischen Kauffrau C.___ am 8. April 2004 als zu 50% arbeitsfähig
betrachtet. Diese Einschätzung stützte sich offenbar auf den Bericht von Dr. B.___ vom 27.
Sep¬tember 2003 (IV-act. 8-1). Durch die Umschulung sollte die Erwerbsfähigkeit der
Beschwerdeführerin wesentlich verbessert werden. Die Umschulung war in drei Phasen
geplant. In einer ersten Phase sollte zur Vorabklärung das erste Semester der Ausbildung
zur Technischen Kauffrau C.___ vom 19. April 2004 bis 1. Oktober 2004 bewilligt werden.
Bei Erfolg sollte in einer zweiten Phase das zweite Semester vom 25. Oktober 2004 bis 25.
März 2005 bewilligt werden. Eine dritte Phase umschrieb der zuständige IV-Berufsberater
im Bericht vom 17. März 2004 mit "Spezialisierung zur Technischen Kauffrau mit eidg. FA
oder Planerin Marketing-Kommunikation; Datum noch nicht bekannt" (IV-act. 20-2). Die
ersten beiden Phasen konnte die Beschwerdeführerin planmässig erfolgreich absolvieren
(vgl. IV-act. 100-17). So sprach die IV-Stelle ihr am 25. April 2005 die "Kosten der
Fortsetzung der Umschulung zur Planerin Marketing-Kommunikation an der C.___ ab
25.01.2005 bis 08.04.2006" zu. In der Verfügung wurde festgehalten, die
Ausbildungskosten inkl. Prüfungsgebühren würden sich gemäss Offerte auf Fr. 11'000.-
belaufen (IV-act. 51-1). Diese Offerte erstellte das C.___ am 13. Januar 2005. Sie bezog
sich auf die Ausbildung zur "Planer/in Marketingkommunikation mit eidg. FA im
berufsbegleitenden Programm, 25. Januar 2005 - 8. April 2006". Die Kurskosten wurden
auf Fr. 8'900.- und die Prüfungsgebühren auf Fr. 2'100.- veranschlagt (IV-act. 45). In ihrer
Verfügung vom 25. April 2005 bewilligte die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin
also die Umschulung zur Planerin Marketingkommunikation mit eidgenössischem



Fachausweis. Die Beschwerdeführerin konnte diese Ausbildung nicht wie vorgesehen im
April 2006 abschliessen, weil sie zur eidgenössischen Prüfung wegen ungenügender Dauer
ihrer Werbepraxis nicht zugelassen wurde. Sie erklärte, die Ausbildung beenden zu wollen,
sobald sie genügend Berufserfahrung zur Prüfungsanmeldung vorweisen könnte. Damit hat
sie nur eine ihr am 25. April 2005 formell rechtskräftig zugesprochene Leistung
beansprucht. Die Beschwerdegegnerin hat einen Anspruch auf Weiterführung der
Umschulung bis zum erfolgreichen Abschluss (eidgenössischer Fachausweis) mit der
angefochtenen Verfügung vom 27. Februar 2007 verneint. Sie hat dies sinngemäss damit
begründet, dass die Beschwerdeführerin den eidgenössischen Fachausweis gar nicht
benötige, weil sie mit den erworbenen Kenntnissen ausreichend qualifiziert sei. Damit
vertritt die Beschwerdegegnerin die Auffassung, auch ohne den eidgenössischen
Fachausweis sei die Beschwerdeführerin in einen Beruf umgeschult, der dem ursprünglich
erlernten Beruf gleichwertig sei.

E. 3.3
Da der Beschwerdeführerin eindeutig eine Umschulung zur Marketingplanerin mit
eidgenössischem Fachausweis zugesprochen wurde, stellt die am 27. Februar 2007 verfügte
Verweigerung der Weiterführung der Umschulung bis zur Erlangung des eidgenössischen
Fachausweises eine Modifikation der formell rechtskräftigen Verfügung vom 25. April
2005 dar. Beim von der Beschwerdeführerin ursprünglich erlernten Beruf handelt es sich
ganz offensichtlich nicht um eine neue Tatsache im Sinne von Art. 53 Abs. 1 ATSG, sodass
die Beschwerdegegnerin auf die Verfügung vom 25. April 2005 nicht unter dem Titel der
prozessualen Revision zurückkommen konnte. Auch die Voraussetzungen der Anpassung
gemäss Art. 17 Abs. 2 ATSG sind nicht gegeben, liegt doch keine ersichtliche Veränderung
des leistungsrelevanten Sachverhalts vor. Die am 27. Februar 2007 verfügte Modifikation
der Verfügung vom 25. April 2005 kann also nur eine Teilwiedererwägung (Art. 53 Abs. 2
ATSG) jener Verfügung sein (vgl. zum Ganzen den im Internet publizierten Entscheid IV
2006/195 des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 29. August 2007, Erw. 3).

E. 3.4
Die Wiedererwägung setzt eine zweifellose Unrichtigkeit der zu korrigierenden formell
rechtskräftigen Verfügung voraus. Diese Bedingung ist im vorliegenden Fall nicht erfüllt,
denn es war am 25. April 2005 trotz der bereits erworbenen Kenntnisse der
Beschwerdeführerin sinnvoll, eine Umschulung zur Planerin Marketingkommunikation bis
zur Erlangung des eidgenössischen Fachausweises durchzuführen. Die Beschwerdeführerin
wurde damals in jeder Tätigkeit als nur noch zu 50% arbeitsfähig betrachtet, sie erfüllte also
den Invaliditätsbegriff gemäss aArt. 17 Abs. 1 IVG, da sie bei dieser Arbeitsunfähigkeit
eine Einbusse von über 20% erlitt. Die Umschulung zur Planerin Marketingkommunikation
insbesondere mit eidgenössischem Fachausweis versprach ihre Erwerbsfähigkeit zu
verbessern. Die Beschwerdeführerin brachte die intellektuellen Voraussetzungen für die
Umschulung offensichtlich mit und hatte zudem noch ein langes Erwerbsleben vor sich,
sodass die am 25. April 2005 verfügte Umschulung eindeutig vertretbar war. Von
zweifelloser Unrichtigkeit des Entscheids kann keine Rede sein.

E. 3.5
Im asim-Gutachten vom 29. Dezember 2006 wird eine Arbeitsfähigkeit von 70% seit dem
Unfall im September 2002 attestiert (IV-act. 129-21). Der Rechtsvertreter der
Beschwerdeführerin bestreitet die Schlüssigkeit des Gutachtens und stellt sich auf den



Standpunkt, die Beschwerdeführerin sei höchstens 50% arbeitsfähig. Die Frage, ob die
Beschwerdeführerin 50% oder 70% arbeitsfähig ist, kann vorliegend offen bleiben. Denn
selbst wenn man davon ausginge, dass die Beschwerdeführerin bereits seit 2002 im Umfang
von 70% arbeitsfähig gewesen wäre, macht dies die Verfügung vom 25. April 2005 nicht
zweifellos unrichtig. Auch bei einer Arbeitsunfähigkeit von 30% wäre davon auszugehen,
dass die Umschulungsvoraussetzungen gegeben waren, die Verfügung vom 25. April 2005
also nicht falsch war. Damit erweist sich die angefochtene Verfügung vom 27. Februar
2007 als Teilwiedererwägung der formell rechtskräftigen Verfügung vom 25. April 2005
als rechtswidrig und ist aufzuheben.

E. 3.6
Nicht von Belang ist, ob die Beschwerdeführerin eine unvollständige Anmeldung zur
eidgenössischen Fachprüfung eingereicht hatte. In erster Linie ist es Sache des
IV-Berufsberaters festzustellen, ob eine versicherte Person die Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Umschulung mitbringt oder nicht, was grundsätzlich vor der Verfügung über
die Kostengutsprache zu klären ist. Der Beschwerdeführerin kann jedenfalls nicht der
Vorwurf gemacht werden, den IV-Berufsberater absichtlich über das Vorhandensein der
Voraussetzungen für die Prüfungszulassung getäuscht zu haben. Sie legt glaubhaft dar, bis
zum ablehnenden Entscheid der SW (nicht zuletzt aufgrund entsprechender Beteuerung der
C.___-Schulleitung) überzeugt gewesen zu sein, über genügend bereichsspezifische
Arbeitserfahrung zu verfügen (vgl. IV-act. 105-3 f., insbesondere Ausführungen zum
Dezember 2004 und zum 15. No¬vem¬ber 2005). Auch die Beschwerdegegnerin wirft der
Beschwerdeführerin nicht vor, bereits vor der Verfügung vom 25. April 2005 gewusst zu
haben, dass sie die eidgenössische Prüfung nicht im April 2006 würde ablegen können.

E. 4
Da die berufliche Eingliederung der Beschwerdeführerin gemäss den vorstehenden
Erwägungen fortzuführen ist, erweist sich die Verfügung vom 31. Mai 2007 betreffend die
Rentenfrage gemäss dem Grundsatz "Eingliederung vor Rente" als verfrüht und ist
demnach aufzuheben. Die berufliche Eingliederung hat ihren Fortgang zu nehmen. Die
Beschwerdegegnerin wird prüfen müssen, ob die Beschwerdeführerin im Zeitraum, in dem
sie die zur Prüfungszulassung notwendige Berufspraxis erlangt, Anspruch auf Taggelder
oder allenfalls Rente hat. Nach Abschluss der beruflichen Eingliederung hat die
Beschwerdegegnerin zudem über die Rentenfrage gegebenenfalls neu zu verfügen.

E. 5
Der Beschwerdeführerin wird der für das Verfahren IV 2007/142 geleistete
Kostenvorschuss von Fr. 600.- zurückerstattet.

E. 5.1
Die Beschwerde im Verfahren IV 2007/142 ist unter Aufhebung der Verfügung vom 27.
Februar 2007 gutzuheissen und die Sache ist zur Weiterführung der beruflichen
Eingliederung der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen.

E. 5.2
Die Beschwerde im Verfahren IV 2007/259 ist insofern gutzuheissen, als die angefochtene
Verfügung vom 31. Mai 2007 aufzuheben ist.

E. 5.3



Die beiden Beschwerdeverfahren sind kostenpflichtig. Die Kosten werden nach dem
Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200.- bis Fr. 1000.-
festgelegt (Art. 69 Abs. 1bis IVG). Eine Gerichtsgebühr von insgesamt Fr. 800.- erscheint
als angemessen. Die beiden angefochtenen Verfügungen der Beschwerdegegnerin haben
sich als rechtswidrig erwiesen, sodass die Beschwerdegegnerin unterliegt. Da sie gemäss
Art. 3 Abs. 1 lit. b des st. gallischen Einführungsgesetzes zur Bundesgesetzgebung über die
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (sGS 350.1) Teil der
Sozialversicherungsanstalt und damit Teil einer selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt
ist, kommt Art. 95 Abs. 3 VRP (Befreiung von der Pflicht zur Übernahme amtlicher
Kosten) nicht zur Anwendung (vgl. URS PETER CAVELTI/THOMAS VÖGELI,
Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St. Gallen – dargestellt an den Verfahren vor dem
Verwaltungsgericht, 2. Aufl., 2003, Rz. 792). Die Beschwerdegegnerin hat deshalb die
gesamte Gerichtsgebühr von Fr. 800.- zu bezahlen. Der von der Beschwerdeführerin im
Verfahren IV 2007/142 bezahlte Kostenvorschuss von Fr. 600.- wird dieser zurückerstattet.

E. 5.4
Bei diesem Ausgang der (vereinigten) Verfahren hat die Beschwerdeführerin Anspruch auf
eine Parteientschädigung. Diese ist vom Gericht ermessensweise festzusetzen, wobei
insbesondere der Bedeutung der Streitsache und dem Aufwand Rechnung zu tragen ist. Der
Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin hat für die beiden Beschwerden und Repliken
zweifellos viel Zeit aufwenden müssen. Der Bedeutung und Komplexität der Streitsache
angemessen erscheint eine Parteientschädigung von pauschal Fr. 4'500.- (inklusive
Barauslagen und Mehrwertsteuer). Die Beschwerdegegnerin hat den Rechtsanwalt der
Beschwerdeführerin also mit Fr. 4'500.- zu entschädigen. Demgemäss hat das
Versicherungsgericht im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 53 GerG entschieden: 1. Die
Verfahren IV 2007/142 und IV 2007/259 werden vereinigt. 2. Die Beschwerde im
Verfahren IV 2007/142 betreffend berufliche Massnahmen wird unter Aufhebung der
Verfügung vom 27. Februar 2007 gutgeheissen. Die Sache wird zur Weiterführung der
beruflichen Eingliederung an die Beschwerdegegnerin zurückgewiesen. 3. Die Beschwerde
im Verfahren IV 2007/259 betreffend IV-Rente wird insofern gutgeheissen, als die
Verfügung vom 31. Mai 2007 aufgehoben wird. 4. Die Beschwerdegegnerin bezahlt eine
Gerichtsgebühr von insgesamt Fr. 800.-.

E. 6
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr.
4'500.- (inkl. Barauslagen und Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
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